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n SACHVERHALT
Der mit einer Libanesin verheiratete, 1946 geborene libanesische Staatsangeh�rige Khaled al Lasri

(L) lebt seit 1985 in Deutschland. Seit 1997 ist er im Besitz einer unbefristeten Aufenthaltser-

laubnis. L, der in Deutschland weder strafrechtlich noch politisch in Erscheinung getreten ist, be-

streitet seinen Lebensunterhalt durch den Handel mit gebrauchten Kraftfahrzeugen. Ergriffen von

der Welle der Euphorie, die der erfolgreiche Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei

der WM 2006 in Deutschland produzierte, beantragte L die Einb�rgerung nach § 10 f. Staatsan-

geh�rigkeitsgesetz (StAG) und gab die dazu erforderlichen Erkl�rungen ab. Die zust�ndige Beh�rde

versagte die Einb�rgerung mit der Begr�ndung, L verf�ge nicht »�ber ausreichende Kenntnisse der

deutschen Sprache«. Zwar k�nne L Deutsch verstehen und sprechen, bei zweimaligen Sprachtests

sei er aber nicht in der Lage gewesen, einen in deutscher Sprache verfassten Zeitungsartikel zu lesen.

L legt gegen die Einb�rgerungsversagung einen zul�ssigen Widerspruch ein. Zur Begr�ndung f�hrt

er an, dass er – was zutrifft – Analphabet sei und auch in seiner arabischen Muttersprache weder

lesen noch schreiben k�nne. Angesichts der großen Zahl in Deutschland lebender Analphabeten

d�rfe ihm dies nicht zum Nachteil gereichen. Schon aufgrund seines Alters, aber auch um seinen

die Lebensgrundlage gew�hrleistenden Gebrauchtwagenhandel weiter betreiben zu k�nnen, sei ihm

nicht abzuverlangen, einen mehrj�hrigen Schulbesuch zu absolvieren. Ist der Widerspruch begr�n-

det?

§ 10 StAG
(1) Ein Ausl�nder, der seit acht Jahren rechtm�ßig seinen gew�hnlichen Aufenthalt im Inland hat,

ist auf Antrag einzub�rgern, wenn er

1. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes f�r die Bundesrepublik

Deutschland bekennt und erkl�rt, dass er keine Bestrebungen verfolgt oder unterst�tzt oder ver-

folgt oder unterst�tzt hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand

oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beein-

tr�chtigung der Amtsf�hrung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer

Mitglieder zum Ziele haben oder die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete

Vorbereitungshandlungen ausw�rtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gef�hrden, oder

glaubhaft macht, dass er sich von der fr�heren Verfolgung oder Unterst�tzung derartiger Be-

strebungen abgewandt hat,

2. freiz�gigkeitsberechtigter Unionsb�rger oder gleichgestellter Staatsangeh�riger eines EWR-Staa-

tes ist oder als Staatsangeh�riger der Schweiz eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Ab-

kommens vom 21.6.1999 zwischen der Europ�ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten

einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits �ber die Freiz�gigkeit (BGBl.

2001 II S. 810) besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Niederlassungserlaubnis oder

eine Aufenthaltserlaubnis f�r andere als die in den §§ 16, 17, 22, 23 Abs. 1, §§ 23a, 24 und 25

Abs. 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes aufgef�hrten Aufenthaltszwecke besitzt,

3. den Lebensunterhalt f�r sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangeh�rigen ohne Inan-

spruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zw�lften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten

kann,

4. (. . .) und

5. nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist.

§ 11 StAG
Ein Anspruch auf Einb�rgerung nach § 10 besteht nicht, wenn

1. der Ausl�nder nicht �ber ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verf�gt.

2. tats�chliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausl�nder Bestrebungen ver-

folgt oder unterst�tzt oder verfolgt oder unterst�tzt hat, die gegen die freiheitliche demokra-

tische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet

* Der Verfasser ist Hochschullehrer an der Fachhochschule des Bundes f�r �ffentliche Verwaltung.

** Materiell-rechtlich ist der Fall an die Entscheidung des BVerwG, Urteil vom 20.10.2005 – Az.: 5 C 17/05 –, in: DVBl 2006, S. 922 – 923,

angelehnt. Die Entscheidung des BVerwG vom 20.10.2005 – Az.: 5 C 8/05 –, in: NJW 2006, 1079 – 1081 hat die Behandlung derselben

Problematik zum Gegenstand.
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sind oder eine ungesetzliche Beeintr�chtigung der Amtsf�hrung der Verfassungsorgane des Bundes

oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die durch Anwendung von Gewalt

oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen ausw�rtige Belange der Bundesrepublik Deutsch-

land gef�hrden, es sei denn, der Ausl�nder macht glaubhaft, dass er sich von der fr�heren Verfolgung

oder Unterst�tzung derartiger Bestrebungen abgewandt hat, oder (. . .)

§ 6 BVFG (Gesetz �ber die Angelegenheiten der Vertriebenen und Fl�chtlinge)
(2) Wer nach dem 31.12.1923 geboren worden ist, ist deutscher Volkszugeh�riger, wenn er von

einem deutschen Staatsangeh�rigen oder deutschen Volkszugeh�rigen abstammt und sich bis zum

Verlassen der Aussiedlungsgebiete durch eine entsprechende Nationalit�tenerkl�rung oder auf ver-

gleichbare Weise nur zum deutschen Volkstum bekannt oder nach dem Recht des Herkunftsstaates

zur deutschen Nationalit�t geh�rt hat. Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum oder die rechtliche

Zuordnung zur deutschen Nationalit�t muss best�tigt werden durch die famili�re Vermittlung der

deutschen Sprache. Diese ist nur festgestellt, wenn jemand im Zeitpunkt der Aussiedlung aufgrund

dieser Vermittlung zumindest ein einfaches Gespr�ch auf Deutsch f�hren kann. Ihre Feststellung

entf�llt, wenn die famili�re Vermittlung wegen der Verh�ltnisse in dem jeweiligen Aussiedlungs-

gebiet nicht m�glich oder nicht zumutbar war. Ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum wird

unterstellt, wenn es unterblieben ist, weil es mit Gefahr f�r Leib und Leben oder schwerwiegenden

beruflichen oder wirtschaftlichen Nachteilen verbunden war, jedoch aufgrund der Gesamtumst�nde

der Wille unzweifelhaft ist, der deutschen Volksgruppe und keiner anderen anzugeh�ren.

n L�SUNG
Es stellt sich die Frage, ob der Widerspruch begr�ndet ist. Der Widerspruch ist begr�ndet, soweit die

Ablehnung der Einb�rgerung rechtswidrig und L dadurch in seinen Rechten verletzt ist (vgl. § 113 V

1 VwGO analog). Die Ablehnung der begehrten Einb�rgerung w�re rechtswidrig und w�rde den

Widerspruchsf�hrer in eigenen Rechten verletzen, wenn er einen Anspruch auf Einb�rgerung hat

(der Widerspruchsf�hrer verfolgt mit dem hier eingelegten Verpflichtungswiderspruch nicht nur die

Aufhebung der Einb�rgerungsversagung, sondern vor allem die Erteilung der Einb�rgerung. Der

Aufbau der Begr�ndetheitspr�fung eines Verpflichtungswiderspruchs kann grunds�tzlich sowohl

anhand des klassischen Dreiklangs »Rechtsgrundlage«, »Formelle Rechtm�ßigkeit« und »Materielle

Rechtm�ßigkeit« wie auch orientiert am zivilrechtlichen Anspruchsaufbau durchgef�hrt werden. Der

Einsatz des jeweiligen Pr�fprogramms folgt den immer aus der Materie des Besonderen Verwal-

tungsrechts stammenden streitentscheidenden Normen. Wenn die Erteilung des begehrten Ver-

waltungsakts nicht nur davon abh�ngt, ob ein Versagungsgrund vorliegt oder nicht, wenn also

hierf�r positive Voraussetzungen erf�llt sein m�ssen und zus�tzlich kein Versagungsgrund vorliegen

darf, empfiehlt sich der aus dem Zivilrecht bekannte Anspruchsaufbau. Erf�llt der Widerspruchs-

f�hrer die tatbestandlichen Voraussetzungen und liegt kein Versagungsgrund vor, so muss der

Widerspruch begr�ndet sein. Dann kommt es gerade nicht mehr darauf an, ob die Ablehnung

der beantragten Beg�nstigung formell – etwa wegen unterbliebener Anh�rung – oder materiell

rechtswidrig – etwa ermessensfehlerhaft – erging. Fehlt es demgegen�ber an einem Anspruch, f�hrte

die Herausarbeitung der Rechtswidrigkeit der Ablehnungsentscheidung gleichwohl nicht zur Be-

gr�ndetheit des Widerspruchs).

Begr�ndetheit des

Widerspruchs

L hat einen Anspruch auf Einb�rgerung, wenn er die Tatbestandsvoraussetzungen der gesetzlichen

Anspruchsgrundlage erf�llt und keine Versagungsgr�nde entgegenstehen.

A. ANSPRUCHSGRUNDLAGE
Als Anspruchsgrundlage kommt § 10 I des Staatsangeh�rigkeitsgesetzes (StAG) in Betracht. Zu

pr�fen ist, ob L die dort aufgestellten positiven Voraussetzungen erf�llt.

Erf�llung des § 10 I StAG

Zun�chst m�sste L gem. § 10 I 1 Hs. 1 StAG Ausl�nder sein, seit acht Jahren rechtm�ßig seinen

gew�hnlichen Aufenthalt in Deutschland und die Einb�rgerung beantragt haben. L, ein Libanese

und damit ersichtlich ein Ausl�nder, lebt seit 1985 in Deutschland. Jedenfalls seit 1997 ist seine

Aufenthaltsberechtigung von einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis abgedeckt (der Oberbegriff

f�r alle Berechtigungen, sich in Deutschland aufzuhalten, lautet gem. § 4 AufenthG »Aufenthalts-

titel«). Damit lebt er seit mehr als acht Jahren rechtm�ßig in Deutschland. Den f�r die Ein-

b�rgerung erforderlichen Antrag hat er gestellt. Die Anforderungen des § 10 I 1 HS. 1 StAG

sind gegeben.

Seit 8 Jahren gew�hnlicher

Aufenthalt

Weiterhin fordert § 10 I 1 Nr. 1 StAG, dass der die Einb�rgerung beantragende Ausl�nder ein

Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes f�r die Bundes-

republik Deutschland ablegt. Laut Sachverhalt gab L zusammen mit dem Einb�rgerungsantrag die

dazu erforderlichen Erkl�rungen ab. Folglich erf�llt L die Voraussetzung des § 10 I 1 Nr. 1 StAG.

Bekenntnis zur

freiheitlichen demokratischen

Grundordnung

Nach § 10 I 1 Nr. 2 StAG m�sste L im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sein. L besitzt eine

unbefristete Aufenthaltserlaubnis, weshalb auch diese Voraussetzung abgedeckt ist.

§ 10 I 1 Nr. 3 StAG verlangt vom Anspruchsteller, dass er seinen Lebensunterhalt ohne Inan-

spruchnahme staatlicher Sozialleistungen bestreiten kann. L betreibt einen seine Lebensgrundlage

Keine Inanspruchnahme von

Sozialleistungen
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